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vom 23. März 2023 den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurück-

zuweisen. 

Der Antragsteller beantragt, 

 die Berufung zurückzuweisen. 

Er verteidigt das angefochtene Urteil. 

II. 

 

Die Berufung der Antragsgegnerin hat Erfolg. Das beanstandete Angebot ist nicht ir-

reführend oder aus sonstigen Gründen unlauter. 

Der Antrag ist allerdings hinreichend bestimmt. Zwar ist zwischen den Parteien gerade 

streitig, ob es sich bei der Solarschiene um einen „nicht wesentlichen Bestandteil einer 

Photovoltaikanlage“ – wie sie im Antrag angesprochen wird - handelt oder nicht. Eine 

hinreichende Bestimmtheit wird aber dadurch hergestellt, dass in dem Antrag auf das 

konkrete Angebot der Antragsgegnerin einer „Solarschiene“ Bezug genommen wird. 

1. 

Dabei kann die Streitfrage, wie § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG („für den Betrieb einer Photo-

voltaikanlage wesentlichen Komponenten“) auszulegen ist und welche Auffassung die 

Finanzbehörden vor dem Hintergrund von Absätzen 8 und 9 des 12.8 des Umsatz-

steuer-Anwendungserlasses vertreten, offenbleiben. 

2. 

Denn die Frage des zutreffenden Mehrwertsteuersatzes oder auch des von der Fi-

nanzverwaltung angewendeten Mehrwertsteuersatzes ist für die Beurteilung, ob das 

angegriffene Angebot unlauter ist, ohne Belang. Eine Täuschung im Sinne des § 5 

UWG liegt bereits deshalb nicht vor, weil die Angabe eines möglicherweise unzutref-

fenden Umsatzsteuersatzes für den Käufer unerheblich wäre.  

a) Der vom Verkäufer genannte Preis enthält, wenn nicht ein Netto-Preis vereinbart 

wird, auch die Umsatzsteuer (landläufig Mehrwertsteuer genannt), und zwar unabhän-

gig davon, ob in der Werbung oder Rechnung Mehrwertsteuer gesondert ausgewiesen 

wird oder nicht (vgl. BGH NJW-RR 2000, 1652; NJW 2001, 2454; vgl. auch NJW 2019, 

2298). Der Preis erhöht sich – von den nachstehend unter b) diskutierten Fallgestal-
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tungen abgesehen – mithin nicht dadurch, dass der Verkäufer einen zu niedrigen 

Mehrwertsteuersatz berechnet. 

b) Unter bestimmten Umständen kann zwar nach der Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs (NJW-RR 2000, 1652; NJW 2001, 2464) eine ergänzende Vertragsausle-

gung in Betracht kommen. Gehen die Parteien bei den Vertragsverhandlungen über-

einstimmend davon aus, das in Aussicht genommene Vertragsverhältnis sei nicht 

mehrwertsteuerpflichtig, stellt sich nachträglich jedoch heraus, dass wider Erwarten 

doch Mehrwertsteuer anfällt, kann eine ergänzende Vertragsauslegung dazu führen, 

dass der Käufer auch die Mehrwertsteuer schuldet (für die umgekehrte Fallgestaltung 

NJW 2019, 2298: Parteien gehen übereinstimmend von Mehrwertsteuerpflichtigkeit 

aus, nachträglich stellt sich Mehrwertsteuerfreiheit heraus).  

Eine derartige ergänzende Vertragsauslegung kommt hier aus mehreren Gründen 

nicht in Betracht: 

Zunächst setzt eine derartige Auslegung voraus, dass der Käufer vorsteuerabzugsbe-

rechtigt ist. Dies ist hier aber nicht der Fall. Der Käufer eine Solaranlage im Sinne des 

§ 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG ist nicht Unternehmer im Sinne des § 2 UStG, allenfalls Klein-

unternehmer im Sinne des § 19 UStG. 

Eine derartige Auslegung verlangt zudem, dass sich beide Parteien, insbesondere der 

Käufer, über den Umsatzsteuersatz irren (BGH NJW 2001, 2464); allein die Tatsache, 

dass der Verkäufer den von ihm angenommenen Umsatzsteuersatz offenlegt und dies 

der Käufer zur Kenntnis nimmt, reicht nicht aus. Im Streitfall verhandeln die Vertrags-

parteien aber über den Preis nicht. Vielmehr gibt die Antragsgegnerin den Preis vor, 

den der Käufer lediglich akzeptieren kann. 

Schließlich ergibt sich aus dem angegriffenen Angebot, dass die Antragsgegnerin das 

Risiko des zutreffenden Mehrwertsteuersatzes in den Fällen übernimmt, die nicht von 

den ausdrücklich angesprochenen Vorbehalten gedeckt sind. Zwar behält sich die An-

tragsgegnerin dort vor, Mehrwertsteuer nachzuberechnen, dies bezieht sich aber nur 

auf den Fall, dass sich die Versicherung des Käufers über die Verwendung der Mate-

rialien als unzutreffend erweist. Die Antragsgegnerin übernimmt damit das darüberhin-

ausgehende Risiko einer unzutreffenden Einordnung. 

 

3. 
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Schließlich liegt auch ein Verstoß gegen § 3 Abs. 1 PAngV – anders als in den gleich-

falls den Vertrieb von Photovoltaikanlagen bzw. Bestandteilen hiervon betreffenden 

Entscheidungen des OLG Frankfurt am Main (WRP 2023, 1243) und des OLG Schles-

wig (GRUR-RS 2023, 13744) – nicht vor. Die Antragsgegnerin hat vielmehr den Ge-

samtpreis, also einschließlich Umsatzsteuer (§ 2 Nr. 3 PAngV), angegeben und auch 

die Bedingungen hierfür genau genannt. Ob der nach dem UStG anzuwendende Mehr-

wertsteuersatz zutreffend angegeben ist, ist keine Frage des Preisangabenrechts (vgl. 

OLG Oldenburg WRP 2007, 685 unter 2.c)). 

4. 

Die Frage, ob die Antragsgegnerin nach § 14 Abs. 3 S. 3 Nr. 8 UStG eine lauterkeits-

rechlich durchsetzbare Pflicht traf, in ihren Rechnungen den Umsatzsteuersatz zutref-

fend anzugeben, ist nicht Gegenstand des Antrages, der allein das Angebot betrifft. 

Anzumerken ist zum einen, dass Rechnungen nach § 14c UStG berichtigt werden kön-

nen (was gegen eine durchsetzbare Pflicht zur sofortigen Angabe des richtigen Satzes 

spricht) und dass nach h.M. steuerrechtliche Vorschriften im Allgemeinen keine Markt-

verhaltensregeln sind (BGH GRUR 2010, 654; für die Angabe des richtigen Mehrwert-

steuersatzes OLG Oldenburg WRP 2007, 685 unter 2.a)). 

III. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. 

Einer Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit bedarf es im Hinblick auf § 542 

Abs. 2 ZPO nicht. 

Streitwert: 20.000 € 

 

Schüttpelz   Dr. Heidkamp-Borchers Pfelzer 

 


